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RS OGH 1978/9/12 3Ob115/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1978

Norm

EO §156 Abs2 I

EO §156 Abs2 V

EO §349 E

Rechtssatz

Es liegt nicht im Ermessen des Exekutionsgerichtes, ob es die Übergabe der Liegenschaft an den Ersteher im Sinne des

§ 156 Abs 2 EO durch einen Vollstrecker vornehmen läßt oder nicht. Die zwangsweise körperliche Übergabe einer

Liegenschaft kommt dann nicht in Betracht, wenn der Verp;ichtete die Liegenschaft rechtzeitig räumt oder der

Ersteher als einstweiliger Verwalter sich schon im Besitz der Liegenschaft be<ndet und keine weiteren Vorkehrungen

wegen Räumung der Liegenschaft durch den Verpflichteten erforderlich sind.
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